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1. Aufgabenstellung

Entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist die Gemeinde Steinheim am Albuch zur Teilnahme an
der Lärmaktionsplanung Stufe 4 verpflichtet.

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie ist über das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §§ 47 a-f) und
die Verordnung zur Lärmkartierung (34. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung)) in nationales
Recht umgesetzt. Mit der Richtlinie soll im Rahmen der Europäischen Union ein gemeinsames Konzept
festgelegt werden, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.

Die strategischen Lärmkarten sind für Ballungsräume über 100.000 Einwohner, für Hauptverkehrsstraßen
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV = 8.200 Kfz/ 24 h),
für Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr sowie
für Großflughäfen zu erstellen. Die Kartierung für die Haupteisenbahnstrecken wird zentral durch das
Eisenbahnbundesamt erstellt, die Gemeinde Steinheim am Albuch muss hier nicht tätig werden.

Für die Gemeinde Steinheim am Albuch ist die Beeinträchtigung durch Straßenverkehrslärm auf allen
Straßen im Stadtgebiet, die im Querschnitt einen durchschnittlichen Tagesverkehr (Montag bis Sonntag,
Mittelwert eines ganzen Jahres) von 8.200 Kfz/24h und mehr aufweisen, zu untersuchen. Im
Gemeindegebiet Steinheim am Albuch betrifft dies die Bundesstraße B 466 südlich des Ortsteils Sontheim
und die Landesstraße L 1163 (Königsbronner Straße und Hauptstraße) in Steinheim am Albuch.

Die Gemeinde möchte zusätzlich die B 466 (Ortsdurchfahrt Söhnstetten) untersuchen. Dieser Bereich ist
in der Vorkartierung der LUBW nicht enthalten. Eine von der Gemeinde durchgeführte Verkehrserhebung
zeigt hier eine Belastung von weniger als 8.200 Kfz/24h, sodass für Söhnstetten eine freiwillige
Lärmkartierung erstellt wird. Söhnstetten ist damit nicht Bestandteil des Pflichtkartierungsumfangs,
welcher ans Land gemeldet wird. Das Maßnahmenpaket kann sich trotzdem auch auf Söhnstetten
beziehen.

Die Lärmkartierung beinhaltet die Lärmpegel LDEN (Tag-Abend-Nacht, 24 Stunden-Wert) und LNIGHT

(Nacht, 22:00 – 6:00 Uhr) in einer Höhe von 4,00 m und wird auf Basis aktuell vorliegender Verkehrsdaten
erstellt. Mit Hilfe der Lärmkartierungen sind räumliche Bereiche mit hohen Lärmpegeln und vielen
betroffenen Einwohnern, sog. Lärmschwerpunkte, zu analysieren, die im Weiteren für die Definition von
Lärmminderungsmaßnahmen die Ausgangsbasis bilden.

2. Vorgehensweise Lärmaktionsplanung

2.1 Allgemeines

Am 25.06.2002 wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat die „Richtlinie 2002/49/EG über die
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm“ (EU-Umgebungslärmrichtlinie) verabschiedet. Mit ihr
soll im Rahmen der Europäischen Union ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise
schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch Umgebungslärm zu verhindern bzw. zu
verbessern.
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Dazu soll in einem ersten Schritt die Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten und
Betroffenheitsanalysen ermittelt und die Öffentlichkeit über das Ausmaß informiert werden. In einem
zweiten Schritt sind auf Grundlage der Lärmkarten für Bereiche mit hohen Betroffenheiten, sog.
Lärmschwerpunkten, konkrete Maßnahmen auszuarbeiten, um die Lärmbelastung zu verringern bzw.
nicht weiter ansteigen zu lassen. Die Richtlinie sieht je Stufe ein zeitlich gestaffeltes Vorgehen vor:

1. Stufe: strategische Lärmkarten für Ballungsräume über 250.000 Einwohner, Hauptverkehrsstraßen
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV von
16.400 Kfz/24h), Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als
60.000 Zügen pro Jahr sowie Großflughäfen (50.000 Bewegungen pro Jahr)
Termin der Lärmkarten: 30.06.2007
Termin Aktionspläne: 18.07.2008

2. Stufe: strategische Lärmkarten für Ballungsräume über 100.000 Einwohner, Hauptverkehrsstraße
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr
sowie Großflughäfen
Termin der Lärmkarten: 30.06.2012
Termin Aktionspläne: 18.07.2013

3. Stufe: strategische Lärmkarten für Ballungsräume über 100.000 Einwohner, Hauptverkehrsstraße
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr
sowie Großflughäfen
Termin der Lärmkarten: 30.06.2017
Termin Aktionspläne: 18.07.2018

4. Stufe: strategische Lärmkarten für Ballungsräume über 100.000 Einwohner, Hauptverkehrsstraße
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr
sowie Großflughäfen
Termin der Lärmkarten: 30.06.2022, danach alle 5 Jahre
Termin Aktionspläne: 18.07.2024, danach alle 5 Jahre

Die vorliegende Lärmaktionsplanung betrifft Stufe 4 und konzentriert sich auf den Straßenverkehrslärm.
Der Schienenverkehrslärm wird zentral vom Eisenbahnbundesamt behandelt und obliegt nicht der
Gemeinde Steinheim am Albuch.

2.2 Lärmkarten

Die Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm erfolgt anhand von Lärmkarten. Entsprechend dem
Anhang IV der EU-Umgebungslärmrichtlinie sind folgende Mindestanforderungen an die Lärmkartierung
formuliert:

Á Darstellung der Lärmsituation, ausgedrückt durch einen Lärmindex (LDEN, LNIGHT)

Á Überschreitungen von festgelegten Grenzwerten
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Á geschätzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern, die einem bestimmten Wert eines
Lärmindexes ausgesetzt sind

Á geschätzte Anzahl der Menschen in einem lärmbelasteten Gebiet

Die Lärmkarten können der Öffentlichkeit als Grafik oder in Tabellenform vorgelegt werden. Dargestellt
werden die Lärmindizes für den Tag-Abend-Nacht-Pegel LDEN und den Nacht-Pegel LNIGHT in dB(A), jeweils
in einer Höhe von 4,00 m.

2.3 Lärmaktionsplan

Ausgehend von den Ergebnissen der Lärmkartierung sind Aktions- bzw. Maßnahmenpläne zu erarbeiten,
mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt bzw. gemindert werden können.

Die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes ist nicht an ein Überschreiten von Grenzwerten geknüpft,
sondern mit einem bestimmten Verkehrsaufkommen oder mit dem Merkmal „Ballungsraum“ verbunden.

Aus den § 47c und 47d des BImSchG ergibt sich für den einzelnen Bürger kein konkreter Rechtsanspruch
auf Einhaltung bestimmter Lärmgrenzwerte. Durch die Festlegungen in den Lärmaktionsplänen wird kein
Rechtsanspruch Einzelner begründet, da keine unmittelbare Außenwirkung erzielt wird und somit keine
Klagebefugnis für die Bürger besteht. Die Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge sind im Weiteren von
der Gemeinde Steinheim am Albuch mit dem zuständigen Baulastträger der lärmverursachenden Straße
zu erörtern und im Rahmen der nationalen Rechtsgrundlagen und verfügbarer Haushaltsmittel nach
Möglichkeit umzusetzen.

Die in den Plänen genannten Maßnahmen sind in das Ermessen der zuständigen Behörde bzw. des
zuständigen Baulastträgers gestellt, sollten aber insbesondere auf die Prioritäten eingehen, die sich ggf.
aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien ergeben, und
insbesondere für die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den strategischen Lärmkarten ausgewiesen
werden. Der § 47d des BImSchG erwähnt bei der Priorisierung auch die Berücksichtigung der Belastung
durch mehrere Lärmquellen. Die Lärmaktionsplanung ist folglich vorbereitend für Prüfanträge bei den
zuständigen Baulastträgern. Über Lärmminderungsmaßnahmen an Ortstraßen in der Baulast der
Gemeinde kann eigenständig entschieden werden.

Die Mindestanforderungen an die Aktionspläne sind im Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie
formuliert.

2.4 Zuständige Behörde und Öffentlichkeitsbeteiligung

Gemäß § 47e des BImSchG sind die zuständigen Behörden für die Lärmaktionsplanung die Gemeinden
(oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden).

Zuständig für die Aufstellung des Lärmaktionsplanes ist die Gemeinde Steinheim am Albuch,
Hauptstraße 24, 89555 Steinheim am Albuch.

Der § 47d Abs. 3 des BImSchG sieht, bezugnehmend auf den Artikel 8 Abs. 7 der Richtlinie, eine
Mitwirkung der Öffentlichkeit vor:
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„Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die
Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse
der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu
unterrichten. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der
Beteiligung vorzusehen.“

Art und Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung sind nicht explizit geregelt. können sich aber an dem
Verfahren zur Bauleitplanung orientieren.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit in der Stufe 4 erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des
Berichtentwurfs durch die Gemeinde Steinheim am Albuch.
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3. Untersuchungsgebiet

Die Gemeinde Steinheim am Albuch befindet sich am nordöstlichen Ende der Schwäbischen Alb im
Steinheimer Becken im Landkreis Heidenheim (Abb. 1). Derzeit leben in der Gemeinde Steinheim am
Albuch ca. 8.800 Einwohner (stand: 31.12.2022) auf einer Fläche von rund 82 km2.1

Abbildung 1: Übersicht Gemeinde Steinheim am Albuch 2

1 https://www.steinheim.com/gemeinde-info/daten-zahlen
2 Quelle: Hintergrundgrafiken: www.openstreetmap.org Mitwirkende



Projektname: Lärmaktionsplanung (LAP) Stufe 4 Gemeinde Steinheim am Albuch

Projektnummer: P500542

Inhalt: Berichtsentwurf

BERNARD Technologies GmbH Seite 9 von 19

Wie bereits eingangs erwähnt, sind im Lärmaktionsplan der Gemeinde Steinheim am Albuch
ausschließlich Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr zu berücksichtigen. Kartiert werden die
Straßen mit einem durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) für ein zu wählendes Bezugsjahr. Nachfolgend
sind die Verkehrsbedingungen in der Gemeinde Steinheim am Albuch erläutert.

Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Im Rahmen der vorliegenden Lärmbetrachtung wurden die relevanten Straßenzüge innerhalb der
Gemeinde auf ihre verkehrsbedingten Geräuschbelastungen hin überprüft. Die Auswahl der betrachteten
Abschnitte erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse des Lärmaktionsplans der 3. Stufe sowie aktueller
örtlicher Gegebenheiten.

Auf eine detaillierte Betrachtung des Ortsteils Sontheim wurde dabei verzichtet. Grundlage dieser
Entscheidung sind die Ergebnisse des Lärmaktionsplans der 3. Stufe, in dem für diesen Bereich lediglich
zwei Einwohnerinnen bzw. Einwohner im Pegelbereich von LDEN = 50–55 dB(A) ermittelt wurden. Damit
lagen die Beurteilungspegel unterhalb der maßgeblichen Auslösewerte von LDEN = 65 dB(A) und
LNIGHT = 55 dB(A), die gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) als Schwellenwerte für eine
weitergehende Betrachtung oder Maßnahmenprüfung heranzuziehen sind.

Da sich seit der Erstellung des Lärmaktionsplans der 3. Stufe weder die verkehrliche Situation noch die
Siedlungsstruktur im Ortsteil Sontheim wesentlich verändert haben, ist auch aktuell nicht von einer
Zunahme der Lärmbetroffenheit auszugehen. Eine erneute vertiefte Untersuchung wurde daher aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit sowie aufgrund der fehlenden Überschreitung der relevanten
Pegelgrenzwerte nicht vorgenommen.
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4. Lärmimmissionen durch den Straßenverkehr

4.1 Kartierung des LUBW (Pflichtbereich)

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat zur Lärmaktionsplanung Stufe 4
landesweit eine Kartierung und Betroffenheitsanalyse erstellt3. Diese basiert auf Verkehrsdaten der
Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg des Jahres 2019 (Verkehrsmonitoring 20194). Auf
Grundlage dieser Daten wurden betroffene Gemeinden mit Verkehrsbelastungen oberhalb von
8.200 Kfz/24h ermittelt und zur Erstellung eines Lärmaktionsplans aufgefordert.

Bei der Kartierung der LUBW zur Lärmaktionsplanung Stufe 4 handelt es sich im Gegensatz zu
vorangegangenen Stufen nicht um eine Vorkartierung. Dementsprechend können die Ergebnisse laut dem
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg für die Maßnahmenplanung ohne weitere Berechnungen
herangezogen werden. In ihrem Kooperationserlass schreibt das Ministerium Folgendes5:

„Um die Maßnahmenplanung zu erleichtern, stellt die LUBW Landesanstalt für Umwelt neben der
Lärmkartierung auch Berechnungsergebnisse nach den RLS-19 zur Verfügung. Auf dieser Grundlage
kann für die kartierten Straßenabschnitte direkt in die Maßnahmenplanung eingestiegen werden, die
bisher erforderliche Um- oder Neuberechnung entfällt.“

Die Abbildung 2 zeigt den Kartierungsumfang nach den Angaben des LUBW für den Straßenverkehrslärm
in der Gemeinde Steinheim am Albuch. Dabei handelt es sich um die Bundesstraßen B 466 südlich des
Ortsteils Sontheim und die Landesstraße L 1163 (Königsbronner Straße und Hauptstraße). Andere
Straßen im Gemeindegebiet weisen laut LUBW nicht die Mindestbelastung von 8.200 Kfz/24h auf und
sind dort daher nicht kartiert.

Es werden die Rasterlärmkarten der LUBW für die Lärmaktionsplanung Stufe 4 herangezogen. Es wird
ohne vertiefende Prüfungen von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Kartierung der LUBW
ausgegangen.

3 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/laerm-und-erschuetterungen/laermkarten, Stand 05.10.2023
4 https://www.svz-bw.de/verkehrszaehlung/verkehrsmonitoring/ergebnisse, Stand 05.10.2023.
5 https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/230208_Kooperationserlass-LAP-BW.pdf,

Stand 08.02.2023.
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Abbildung 2: Lärmkartierung für Steinheim am Albuch LDEN laut LUBW6

6 Quelle: LUBW Lärmkartierung B.-W. 2022 Ausschnitt aus LDEN-Karte für Steinheim am Albuch (https://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/laerm-und-erschuetterungen/laermkarten)
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4.2 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnungen der beiliegenden Rasterlärmkarten wurden durch die LUBW durchgeführt und basieren
auf von der EU vorgegebenen neuen, einheitlichen Berechnungsverfahren. Diese sollen der Einheitlichkeit
dienen und weichen erheblich von den Verfahren für die vorangegangen Stufen zur Lärmaktionsplanung
ab. Explizit handelt es sich hierbei um die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen
Quellen (BUB) (Bundesanzeiger vom 05.10.2021).

Bezugnehmend auf die Einordnung der Ergebnisse der LUBW weichen die Ergebnisse der Lärmkartierung
2022 von den Ergebnissen 2017 insbesondere aus folgenden Gründen ab7:

Á „Die Emissionen im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr werden nun wesentlich detaillierter
modelliert. So werden z. B. beim Straßenverkehr die Rollgeräusche und die Motorengeräusche
getrennt berechnet.“

Á „Die Schallausbreitung wird wesentlich komplexer modelliert. Sie berücksichtigt nun z. B. auch
unterschiedliche meteorologische Bedingungen sowie frequenzabhängige Effekte bei der
Abschirmung von Lärmquellen durch Lärmschutzwände oder bei der Reflexion an Gebäuden.“

Á „Die Belastetenzahlen werden jetzt anders ermittelt. Früher wurde die Zahl der in einem Gebäude
wohnenden Personen gleichmäßig auf die Immissionspunkte am Gebäude verteilt, auf laute und leise
Seiten. Jetzt hingegen wird die gesamte Personenzahl eines Gebäudes der lautesten Seite
zugewiesen; die leiseren Seiten des Gebäudes werden nicht berücksichtigt. Somit werden deutlich
mehr lärmbelastete Menschen ausgewiesen.“

Á „Die Rundungsregel für die Bildung der ausgewiesenen Pegelklassen wurde geändert. Dadurch
verschieben sich die 5 Dezibel breiten Pegelklassen um 0,5 Dezibel zu niedrigeren Werten. Damit
werden tendenziell größere lärmbelastete Flächen und mehr sowie stärker lärmbelastete Menschen
ausgewiesen.“

4.3 Ergänzende Kartierung (Söhnstetten)

Wie bereits eingangs erwähnt, wird neben der Pflichtkartierung zusätzlich die B 466 in der Ortsdurchfahrt
Söhnstetten untersucht.

Für die Bearbeitung konnten die Kartierungsdaten des LUBW (Gebäude inkl. Einwohnerzahlen, Gelände
des Gemeindegebietes) herangezogen werden.

Die Berechnung der Rasterlärmkarten folgt demselben Verfahren wie bei der Lärmkartierung des LUBW.

7 LUBW, Einordnung der Ergebnisse der Lärmkartierung 2022, https://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/documents/10184/357304/Einordnung_Ergebnisse_Laermkartierung2022.pdf, Stand
06.10.2023
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4.4 Verkehrsbelastung Straßenverkehr

Als Eingangsdaten für die Lärmberechnung wird der durchschnittliche tägliche Verkehr eines Jahres von
Montag bis Sonntag (DTV) benötigt. Für die aktualisierte Lärmkartierung zeigt Tabelle 1 die
Eingangsdaten der jeweiligen Straßenabschnitte mit den Verkehrsbelastungen für den durchschnittlichen
täglichen Verkehr in Kfz/24 h und dem Anteil des Schwerverkehrs über 3,5 t für die drei Zeitbereiche Tag,
Abend und Nacht in Prozent.

Als Ausgangsbasis für die Lärmkartierung des Straßenverkehrslärms dienen die Daten des
Verkehrsmonitorings der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Für die Pflichtkartierung umfasst
dies die Daten von 2019. Für die zusätzliche Betrachtung der Ortsdurchfahrt Söhnstetten liegen
fortgeschriebene DTV-Werte für das Jahr 2023 vor.

Demnach sind folgende Verkehrsbelastungen Grundlage für die Lärmkartierung zur Lärmaktionsplanung
Stufe 4:

Tabelle 1 Eingangsgrößen für die Lärmkartierung

Nr. Straßenabschnitt DTVMo-So

SV>3,5t

(Tag/Abend/Nacht
in %)

Jahr

Pflicht
1 L 1163 Königsbronner Straße / Hauptstraße 8.900 4,2 / 3,2 / 2,1 2019

2 B 466 (südl. Sontheim, östlich Anschlussstelle) 9.300 7 /3 / 7,5 2019

Ergänzung 3 B 466 (OD Söhnstetten) 4.759 11,1 / 3,5 / 11,7 2023

4.5 Berechnungsergebnisse (Pflichtbereich)

4.5.1 Beurteilung der örtlichen Situation anhand der Rasterlärmkarten

Die Berechnungsergebnisse sind in Form von Rasterlärmkarten grafisch dargestellt. Dabei basieren die
Lärmpegel auf europaweit harmonisierten Berechnungsverfahren und sind infolge von verschiedenen
Berechnungsverfahren nur sehr beschränkt direkt mit in Deutschland vorhandenen Grenz- und
Richtwerten vergleichbar. Die Unterschiede in den Lärmpegeln nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und
nach nationalen Vorschriften liegen in unterschiedlichen Berechnungszeiträumen und Abschlägen.

Auslösewerte der Lärmaktionsplanung sind die Belastungsschwellen, bei deren Erreichen
Lärmschutzmaßnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden sollten. In der
Umgebungslärmrichtlinie sind keine Festlegungen zu diesen Werten enthalten, d. h. es sind keine
Schwellwerte für die Erfordernis einer Lärmaktionsplanung definiert. Auch die nationale Gesetzgebung
gibt keine Auslösekriterien vor.

Im Kooperationserlass des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg vom 08.02.2023 zur
Lärmaktionsplanung werden Hinweise gegeben, wie Lärmaktionspläne zu erstellen sind. Danach sind
zunächst alle kartierten Gebiete mit Betroffenen oberhalb von 55 dB(A) LDEN und oberhalb von 50 dB(A)
LNIGHT in der Pflicht eine Lärmaktionsplanung durchzuführen. Als kartierungspflichtig werden jene Gebiete
bzw. Orte betrachtet, die mehr als 50 Betroffene aufweisen. Laut der Statistik der LUBW ist dies für
Steinheim am Albuch der Fall.
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Auf jeden Fall sind dabei Bereiche mit hoher Lärmbelastung zu berücksichtigen. Dies entspricht den
Schwellwerten zur Gesundheitsrelevanz von über 65 dB(A) LDEN und über 55 dB(A) LNIGHT.

Vordringlicher Handlungsbedarf besteht bei sehr hohen Lärmbelastungen von LDEN mit mehr als 70 dB(A)
und LNIGHT mit mehr als 60 dB(A).

Folgende Lärmkarten wurden für den Straßenverkehrslärm in der Gemeinde Steinheim am Albuch vom
LUBW erstellt:

Anlage 1a - Rasterlärmkarte Steinheim LDEN (0:00 – 24:00 Uhr)

Anlage 1b - Rasterlärmkarte Steinheim LNIGHT (22:00 – 6:00 Uhr)

LDEN und LNIGHT weisen in der Formgebung Ähnlichkeiten auf, LDEN neigt zu größerer Ausbreitung in der
Fläche, LNIGHT verstärkt tendenziell Räume mit hohen Lärmbelastungen.

4.5.2 Beurteilung der örtlichen Situation anhand der Betroffenheiten

Um aus den Ergebnissen der Lärmkartierung Maßnahmen für die Lärmaktionsplanung ableiten zu können,
müssen die Rasterlärmkarten mit den Einwohnerzahlen kombiniert werden.

Die nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie geforderte Statistik über die Zahl der betroffenen Einwohner,
Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen sowie für die betroffenen Flächen wurde für die Intervalle
zwischen 50 und über 75 dB(A) in 5dB(A)-Schritten in Tabelle 2 dargestellt.

Es zeigt sich, dass in Steinheim über den ganzen Tag 65 Einwohner besonders stark vom
Straßenverkehrslärm im Pegelbereich > 70 dB(A) betroffen sind. Nachts liegt die Betroffenheit im
Pegelbereich > 60 dB(A) bei 91 Einwohnern.

Tabelle 2 Betroffenheitsstatistik Steinheim

Intervall Flächen
in km2

Einwohner Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Schulen

Anzahl
Kranken-
häuser

Anzahl
Kinder-
gärten

LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT

Stein-
heim

Ó 50 - 54 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0

Ó 55 - 59
2,64

130 157 0 0 0 0 0 0 0 0

Ó 60 - 64 108 91 0 0 0 0 0 0 0 1

Ó 65 - 69
0,55

167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ó 70 - 74 65 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ó 75 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5.3 Lärmschwerpunkte

Zur weiteren Analyse der Betroffenheiten wurden Lärmschwerpunkte bzw. sog. Hot-Spot-Bereiche
berechnet. Mit diesen werden Bereiche mit einer hohen Anzahl von Betroffenen in Verbindung mit hohen
Lärmpegeln identifiziert.

Aus der Hot-Spot-Analyse können Lärmschwerpunkte identifiziert und die Priorisierung der Maßnahmen
der Lärmaktionsplanung festgelegt werden. Entsprechend der Information des LUBW ergeben sich
gesundheitsrelevante Belastungen bei Lärmpegel LDEN > 65 dB(A) und bei LNIGHT > 55 dB(A). Kurzfristiges
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Ziel ist es deshalb, für diese Bereiche eine spürbare Verminderung der Lärmbelastung zu erreichen. In
Steinheim am Albuch ergibt sich ein Lärmschwerpunkt entlang der Königsbronner Straße / Hauptstraße.
Für diesen besonders betroffenen Streckenabschnitt besteht potenziell Handlungsbedarf. Die
dazugehörigen Hotspot-Karten für die Lärmpegel LDEN und LNIGHT zeigen die Anlagen 3a und 3b.

4.6 Berechnungsergebnisse (Ergänzungsbereich)

4.6.1 Beurteilung der örtlichen Situation anhand der Rasterlärmkarten

Folgende Lärmkarten wurden für den Straßenverkehrslärm für den betrachteten Ergänzungsbereich in
Steinheim am Albuch erstellt:

Anlage 2a - Rasterlärmkarte Straßenverkehr Söhnstetten LDEN (0:00 – 24:00 Uhr)

Anlage 2b - Rasterlärmkarte Straßenverkehr Söhnstetten LNIGHT (22:00 – 06:00 Uhr)

4.6.2 Beurteilung der örtlichen Situation anhand der Betroffenheiten

Auch für den erweiterten Kartierungsbereich wird eine Betroffenheitsanalyse erstellt. Es zeigt sich, dass
in Söhnstetten für diesen erweiterten Bereich über den ganzen Tag 24 Einwohner besonders stark vom
Straßenverkehrslärm im Pegelbereich > 70 dB(A) betroffen sind. Nachts liegt die Betroffenheit im
Pegelbereich > 60 dB(A) bei 51 Einwohnern.

Tabelle 3 Betroffenheitsstatistik Söhnstetten

Intervall Flächen
in km2

Einwohner Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Schulen

Anzahl
Krankenhäuser

Anzahl
Kinder-
gärten

LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT

Söhn-
stetten

Ó 50 - 54 0,14 63 65 30 31 1 0 0 0 0 0

Ó 55 - 59 0,07 66 74 31 35 0 0 0 0 0 0

Ó 60 - 64 0,05 103 51 49 24 0 0 0 0 0 0

Ó 65 - 69 0,03 58 0 28 0 0 0 0 0 0 0

Ó 70 - 74 0,03 24 0 11 0 0 0 0 0 0 0

Ó 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6.3 Lärmschwerpunkte

Im Ortsteil Söhnstetten zeigt sich ein Lärmschwerpunkt auf der Heidenheimer Straße. Die dazugehörigen
Hotspot-Karten für die Lärmpegel LDEN und LNIGHT zeigen die Anlagen 4a und 4b.
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5. Maßnahmenkonzept Lärmaktionsplanung Stufe 4

Im Folgenden wird zunächst auf die bestehende Situation in Steinheim am Albuch eingegangen. Danach
wird das erarbeitete Maßnahmenkonzept zur Minderung des Straßenverkehrslärms vorgestellt.

5.1 Bestandssituation

In Steinheim am Albuch sind entlang der L 1163 Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung
vorhanden, welche auch zum Lärmschutz beitragen:

Á Im Abschnitt Hauptstraße 6 bis Hauptstraße 18 (Einmündungen Ostheimer Straße bis Im Olgagarten)
ist bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h von Montag bis Freitag von 7-17 Uhr
angeordnet (gem. § 45 Abs. 9 Nr. 6 StVO).

Á -Im Abschnitt Königsbronner Straße 25 bis zum Kreisverkehr ist in Richtung Ortsausgang Tempo 30
angeordnet (aufgrund fehlender Sichtweiten an den Ausfahrten aus den Parkplätzen der
Lebensmittelmärkte).

5.2 Geplante Maßnahmen

Für die Schwerpunktbereiche in Steinheim am Albuch stehen die folgenden Lärmminderungsmaßnahmen
zur Diskussion:

Kurzfristige Maßnahmen:

Á Verlängerung des bestehenden Tempo-30-Abschnittes sowie zeitliche Ausdehnung von Tempo 30 auf
den Ganztageszeitraum in Steinheim: Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h
ganztags auf der Hauptstraße und Königsbronner Straße (Abschnitt Kappelstraße bis zum
Kreisverkehr).

Á Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Ganztageszeitraum in der
Ortdurchfahrt von Söhnstetten (B 466, Ortseingang bis Ortsausgang).

Die Beantragung von Tempo 30 muss beim zuständigen Straßenbaulastträger (Regierungspräsidium)
erfolgen. Die Beantragung erfolgt daher unabhängig von der Lärmaktionsplanung. Die Entscheidung über
die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung obliegt dann dem Regierungspräsidium.

Mittel- bis langfristig bietet sich bei linienhaften Betroffenheiten auch der Einbau eines lärmoptimierten
Asphalts an, gegebenenfalls im Zuge einer ohnehin vorgesehenen Deckschichterneuerung.
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5.3 Begleitende Konzepte/ Langfristige Maßnahmen

Um in der Gemeinde Steinheim am Albuch eine langfristige und nachhaltige Reduzierung der Lärmpegel
erreichen zu können, sind neben den kurzfristigen Sofortmaßnahmen möglichst noch
weitergehende/begleitende Maßnahmen, die auch die Lärmsituation im gesamten Gemeindegebiet
langfristig weiter verbessern können, zu prüfen und entsprechend darzustellen.

Hierzu kann insbesondere eine nachhaltige und konsequente Nutzung alternativer Verkehrsmittel (z. B.
auch Radverkehr) und damit einhergehend die Reduzierung des konventionellen, motorisierten
Individualverkehrs beitragen. In diesem Zusammenhang sollten u. a. auch der Ausbau und die weitere
Verknüpfung des ÖPNV noch stärker in den Fokus genommen werden. Auch die Etablierung alternativer
Mobilitätskonzepte (z. B. Car-Sharing und Bürgerbus) sind hierbei mit einzubeziehen.

6. Ruhige Gebiete

Laut Definition der Umgebungslärmrichtlinie ist ein „ruhiges Gebiet auf dem Land ein von der zuständigen
Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm
ausgesetzt ist“. Als Orientierungshilfe für ruhige Gebiete gibt das Umweltbundesamt8 vor, dass
LDEN < 55 dB(A) beträgt.

Für ruhige Gebiete liegt der Schwerpunkt bei der Vermeidung der Lärmzunahme und weniger bei der
Verringerung vorhandener Lärmbelastungen. Um ruhige Gebiete dauerhaft gegen eine Zunahme des
Lärms zu schützen, müssen diese in allen Planungen, die potenziell die Lärmbelastung nachhaltig negativ
beeinflussen können, berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt somit hier bei der Bauleitplanung,
Verkehrsplanung und der Flächennutzungsplanung. Weitere konkrete Maßnahmen sind für diese Gebiete
aktuell nicht erforderlich.

Die Gemeinde Steinheim am Albuch weist im Rahmen der Lärmaktionsplanung kein ruhiges Gebiet aus.

7. Verdrängungseffekte

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde geprüft, ob bei Einführung einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der gesamten Ortsdurchfahrt Söhnstetten sowie dem Abschnitt
Kappelstraße bis zum Kreisverkehr in Steinheim mit Verdrängungseffekten zu rechnen ist. Unter
Verdrängungseffekten wird dabei eine Verlagerung von Kfz-Verkehr auf benachbarte Straßenzüge
verstanden, die infolge einer Geschwindigkeitsreduzierung potenziell als attraktivere Alternativroute
wahrgenommen werden könnten.

Die L1165 und die B 466 stellen beide Ortsdurchfahrten dar, die angrenzenden Straßenzüge sind
hinsichtlich ihrer verkehrlichen Funktion und Leistungsfähigkeit nicht als bevorzugte Alternativen
einzustufen. Teilweise bestehen dort bereits Geschwindigkeitsbeschränkungen oder bauliche
Einschränkungen, die eine Verlagerung des Verkehrs unattraktiv machen.

8 Umweltbundesamt (2018): Ruhige Gebiete – Eine Fachbroschüre für die Lärmaktionsplanung, S.8,
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/181005_uba_fb_ruhigegebiete_bf_150.pdf;
Stand 05.12.2023
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Es ist daher nicht von relevanten Verdrängungseffekten infolge einer Einführung von Tempo 30 auf der
L1165 und die B 466 auszugehen. Das Verkehrsaufkommen wird voraussichtlich weitgehend unverändert
bleiben. Veränderungen ergeben sich ausschließlich in der Geschwindigkeitsverteilung, nicht jedoch in
der räumlichen Verkehrsverteilung.

Auswirkungen der Geschwindigkeitsreduzierung auf die Reisezeit

Im Zuge der Betrachtung wurde für die untersuchten Straßenabschnitte in Söhnstetten und Steinheim die
zeitliche Auswirkung der Einführung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gegenüber dem
bisherigen Zustand mit 50 km/h abgeschätzt.

Die Bewertung erfolgte auf Basis einer idealisierenden Betrachtung der reinen Fahrzeit ohne
verkehrsbedingte Einflüsse (z. B. Haltevorgänge, Lichtsignalanlagen, Querungen).

Steinheim

Für die betrachtete Strecke in Steinheim mit einer Gesamtlänge von ca. 1,1 km, bestehend aus ca. 330
m mit bereits bestehender Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h und ca. 800 m mit bisher 50 km/h,
ergibt sich:

Tabelle 4: Zeitdifferenz Tempo 50 – Tempo 30 Steinheim
Zustand Berechnung Fahrzeit
bisher (0,33 km mit 30 km/h +
0,8 km mit 50 km/h)

0,33 / 30 + 0,8 / 50 = 0,027 h 0,027 h = 1,62 min = 1 min 37 s

Tempo 30 gesamt 1,1 km / 30 km/h 0,0367 h = 2,2 min = 2 min 12 s

¶ Zeitdifferenz: ca. 35 s

Söhnstetten

Für den Abschnitt mit einer Länge von ca. 1,5 km ergibt sich:

Tabelle 5: Zeitdifferenz Tempo 50 – Tempo 30 Söhnstetten
Zustand Berechnung Fahrzeit
Tempo 50 1,5 km / 50 km/h 0,03 h = 1,8 min = 1 min 48 s
Tempo 30 1,5 km / 30 km/h 0,05 h = 3,0 min = 3 min 00 s

¶ Zeitdifferenz: ca. 1 min 12 s

Der rechnerische Zeitunterschied beträgt somit etwa 35 Sekunden in Steinheim und rund 1 Minute
12 Sekunden in Söhnstetten.

In der tatsächlichen Verkehrspraxis sind diese Unterschiede jedoch geringer zu bewerten, da die
durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten im innerörtlichen Straßennetz aufgrund von Knotenpunkten,
parkenden Fahrzeugen, Querungsbewegungen und Haltevorgängen ohnehin meist zwischen 25 und
35 km/h liegen – unabhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
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Die Einführung von Tempo 30 führt sowohl in Söhnstetten als auch in Steinheim zu einer geringen
Verlängerung der Fahrzeit. Die Maßnahme beeinflusst den Verkehrsablauf nur geringfügig, trägt jedoch
zur Reduzierung der Lärmbelastung sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität
bei.

8. Zusammenfassung

Für die Gemeinde Steinheim am Albuch wurde entsprechend den Vorgaben der EU-
Umgebungslärmrichtlinie eine Lärmaktionsplanung zur Stufe 4 durchgeführt. Die Lärmaktionsplanung
umfasst laut gesetzlichen Vorgaben die Bundesstraße B 466 und L1123.

Die Kartierung der Lärmbelastung sowie die Betroffenheitsanalyse für die Gemeinde Steinheim am Albuch
basieren auf der Kartierung der LUBW. Die Betroffenheiten ergeben sich vor allem entlang der L1123.
Daher werden im Ergebnis die Maßnahmen der Geschwindigkeitsreduzierungen aus der vorangegangen
Lärmaktionsplanung übernommen.

Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Kartierungsumfang hat sich die Gemeinde Steinheim am Albuch
auch für die Untersuchung der B466 im Ort Söhnstetten entschieden. Dabei wurden linienhafte
Betroffenheiten festgestellt, für welche sich ebenfalls Geschwindigkeitsreduzierungen oder der Einbau
eines lärmoptimierten Asphalts anbieten.

Die Bekämpfung des Verkehrslärms fordert eine ständige Anstrengung, insbesondere auf der Seite der
Gemeinde Steinheim am Albuch, der Baulastträger und der Fachbehörden. Die Aufstellung des
Lärmaktionsplanes sollte nicht als Pflichtaufgabe, sondern als Chance zu einer nachhaltigen
Verbesserung der Lebensbedingungen gesehen werden. Lärmaktionspläne sind alle 5 Jahre zu
überprüfen und zu aktualisieren (Stufe 5 geplant für 2029/2030).

BERNARD Technologies GmbH
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